
 
 

Satzung 
 

der Stadt Rendsburg 
über die Aufhebung der Satzung über die 

förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes 
„Nördliche Altstadt“ 

 
Aufgrund des § 162 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 und Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28.02.2003 (GVOBl. S.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes. vom 
25.05.2021 (GVOBl. S. 566), wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 
24. März 2022 folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung der Stadt Rendsburg über die förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes 
„Nördliche Altstadt“ wird aufgehoben. 
 
Das aufgehobene Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb 
der im Lageplan der Stadt Rendsburg (ohne Maßstab) abgegrenzten Flächen. Der Lageplan 
ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage 1 beigefügt. 
 
Die in Anlage 2 aufgeführten Grundstücke sind von Aufhebungssatzung betroffen. Die 
Auflistung der Grundstücke ist Bestandteil der Satzung. 
 

§ 2 
 
Die Aufhebungssatzung wird nach § 162 Abs. 2 BauGB mit der Bekanntmachung wirksam. 
 
Rendsburg, den 31.03.2022 
 
Stadt Rendsburg – Die Bürgermeisterin 
 
 
 
gez. J. Sönnichsen 
________________________________L.S. 
               Janet Sönnichsen 
                Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anlage 1  
 

der Satzung der Stadt Rendsburg 
über die Aufhebung der Satzung über die 

förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes 
„Nördliche Altstadt“ 

 
 

Lageplan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Anlage 2 (Seite 1/4) 
 

der Satzung der Stadt Rendsburg 
über die Aufhebung der Satzung über die 

förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes 
„Nördliche Altstadt“ 

 
Auflistung der Grundstücke 

 

 



Anlage 2 (Seite 2/4) 
 
 

 
 
 
 



Anlage 2 (Seite 3/4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Anlage 2 (Seite 4/4) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hinweise: 

 
1. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Rendsburg geltend 
gemacht worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 2 BauGB). Mängel, die Gegenstand der 
Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur 
erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss 
gewesen sind. 

 
Mit Inkrafttreten der Aufhebungssatzung tritt grundsätzlich nach den Bestimmungen 
des § 154 BauGB die Verpflichtung der Stadt Rendsburg zur Erhebung (Abs. 1) und 
der Grundstückseigentümer zur Zahlung (Abs. 3) eines Ausgleichsbetrages ein.  

 
Seine Höhe ergibt sich aus der Differenz zwischen dem sanierungsunabhängigen 
Anfangswert und dem sanierungsbedingten Endwert gem. § 154 Abs. 2 BauGB. 
Miteigentümer eines Grundstückes sind im Verhältnis ihrer Anteile an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum heranzuziehen, (§ 154 Abs. 1 Satz 1 BauGB). 

 
Das Endwertgutachten hat ergeben, dass sich nicht hinreichend sicher ein 
sanierungsbedingt erhöhter Bodenwert nachweisen lässt. Von der Festsetzung und 
Erhebung von Ausgleichsbeträgen wird daher im Sinne des § 155 Abs. 3 Nr. 1 BauGB 
abgesehen. 

 
2. Mit dem Inkrafttreten der Aufhebungssatzung entfällt bei den genannten Grundstücken  

 sowohl das Vorkaufsrecht der Stadt Rendsburg aus §§ 24 Abs. 1 Ziffer 3, 27 und 
28 BauGB 

 als auch für die in §§ 144 und 145 BauGB genannten Vorhaben und 
Rechtsvorgänge das Erfordernis der schriftlichen Genehmigung durch die Stadt 
Rendsburg. 

 
3. Die Stadt Rendsburg wird das Grundbuchamt nach § 163 Abs. 3 BauGB ersuchen, die 

in den Grundbüchern in Abteilung II vorhandenen Sanierungsvermerke für die in der 
Aufhebungssatzung genannten Grundstücke zu löschen. 

 
4. Jedermann kann diese Satzung in der Stadtverwaltung Rendsburg, Rathaus, 

Fachbereich III, Bau und Umwelt, Fachdienst III/4 Stadtentwicklung, Zimmer 218, 
während der Servicezeiten oder nach Terminabsprache einsehen und über den Inhalt 
Auskunft erhalten. 

 
Rendsburg, den 31.03.2022 
 
Stadt Rendsburg – Die Bürgermeisterin 
 
 
 
gez. J. Sönnichsen 
________________________________L.S. 
               Janet Sönnichsen 
                Bürgermeisterin 
 


